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Referendum Covid-19 Gesetz
«Bürger für Bürger»
Postfach70

8044 Zürich

Das Parlament hat mit der Zustimmung zum Covid-19 Gesetz (mit 153 Ja zu 36 Nein) den Rechtsstaat 
und die Verfassung verletzt und damit die direkte Demokratie und unsere Freiheit verraten.

Wir wehren uns dagegen und sagen JA 
− zum Referendum gegen das verfassungswidrige Covid-19-Gesetz

Unser Ziel ist ein fulminanter Start mit weit über 50‘000 Unterschriften! Helfen Sie mit.
Sammelstart ist der 6. Oktober, die Sammlung endet am 14. Januar 2021. – Auf unserer Web-
seite www.freie-meinung.ch finden Sie den Unterschriftenbogen zum selber Ausdrucken.

Werden Sie noch heute Mitglied bei «Bürger für Bürger» (www.freie-meinung.ch oder 044  350 14 71). 
Unterstützen Sie «Bürger für Bürger» mit einer Spende: 87-133198-2 / CH30 0900 0000 8713 3198 2. 
«Bürger für Bürger» dankt Ihnen herzlich ! 

---------------------- Bitte falten, frankieren und einsenden – Besten Dank ----------------------

Bitte
frankieren

____________________________________
Name/Vorname

____________________________________
Strasse / Nr.

____________________________________
PLZ / Ort

____________________________________
E-Mail-Adresse
□ Bitte schicken Sie mir …… Referendumsbogen
□ Bitte schicken Sie mir einen Einzahlungsschein

l zu einer freien Schweiz
l zur direkten Demokratie
l zum Rechtsstaat und
zu unserer Verfassung

Wir sagenJA
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Die unterzeichnenden stimmberechtigten Schweizer Bürgerinnen und Bürger verlangen, gestützt auf Art. 141 der Bundesverfassung und nach dem Bundesgesetz vom 
17. Dezember 1976 über die politischen Rechte, Art. 59a-66, dass das Bundesgesetz vom 25. September 2020 über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des 
Bundesrates zur Bewältigung der Covid 19-Epidemie (Covid-19-Gesetz) der Volksabstimmung unterbreitet werde. 

Auf dieser Liste dürfen nur Stimmberechtigte unterzeichnen, die in der oben genannten politischen Gemeinde in eidgenössischen Angelegenheiten stimmberechtigt sind. Die Stimmberechtigten müssen ihren
Namen und Vornamen, ihr Geburtsdatum und ihre Wohnadresse handschriftlich und leserlich auf die Unterschriftenliste schreiben und ihre eigenhändige Unterschrift dazusetzen. Wer bei einer
Unterschriftensammlung besticht oder sich bestechen lässt oder wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung für ein Referendum fälscht, macht sich strafbar nach Art. 281 beziehungsweise nach Art. 282 des
Strafgesetz-buches. Das Referendum kommt zustande, wenn es von mindestens 50`000 Stimmberechtigten unterzeichnet wird. Ablauf der Referendumsfrist ist der 14. Januar 2021.
Bis spätestens am 31.12.2020: Referendumsbogen so schnell wie möglich teilweise oder vollständig ausgefüllt an: «Bürger für Bürger» Postfach 70, 8044 Zürich

Kanton: PLZ: Politische Gemeinde:
Name:
eigenhändig Blockschrift

Vorname:
eigenhändig Blockschrift

Geburts-
Datum:
Tag/Monat/Jahr

Wohnadresse
nur Strasse und Hausnummer
(Wohnort = Gemeinde ist oben)

Unterschrift
eigenhändig

E-Mail Adresse Kontrolle
(leer
lassen)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Die unterzeichnete Amtsperson bescheinigt hiermit, dass obenstehende ____ (Anzahl) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Referendums in eidgenössischen Angelegenheiten stimmberechtigt sind und ihre politischen
Rechte in der erwähnten Gemeinde ausüben. Die zur Bescheinigung zuständige Amtsperson (eigenhändige Unterschrift und amtliche Eigenschaft):

Ort:  Eigenhändige Unterschrift:

Datum:  Amtliche Eigenschaft:

Amtsstempel:

Der Souverän ruft unsere Verfassung und die direkte Demokratie zurück!

Wozu ein spezielles Ermächtigungsgesetz ?
Zur Bekämpfung von Seuchen und Epidemien gibt
das bestehende Epidemien-Gesetz dem Bunderat
umfassende Kompetenzen, die ihm erlauben alle
notwendigen Massnahmen anzuordnen, um die Be-
völkerung zu schützen; auch vor dem Corona-Virus.
Also: Wozu noch dieses zusätzliche, spezielle Ermäch-
tigungsgesetz?

Es scheint, dass der Bundesrat von seinem Regieren in al-
leiniger Herrlichkeit geblendet wurde. Süchtig von seiner
Machtfülle stellt sich der Bundesrat mit dem jetzt vom Par-
lament verabschiedeten Covid-19 Ermächtigungsgesetz,
nicht ganz unbescheiden, eine Blankovollmacht aus, die
ihn vorab für ein ganzes Jahr all der Hindernisse einer de-
mokratischen Legitimation, der ‘lästigen’ Hemmung durch
Parlament und Stimmbürger entledigt. Und dies wohlge-
merkt zu einem Zeitpunkt, wo weit und breit keine Seuche
oder Epidemie in Sicht ist.

Da stellt sich nun tatsächlich die Frage, was der Bundesrat
mit seiner gloriosen Machtfülle anzustellen gedenkt. Wird
er sie wirklich, wie behauptet, zu unserm Wohle einsetzen?

Und es fragt sich, wie viele Stimmbürger es stört, dass
ihnen das Covid-19 Ermächtigungsgesetz nicht in einem

obligatorischen Referendum vorgelegt wurde, wie sich dies
bei Verfassungsänderungen zwingend gehört. Stört es den
Stimmbürger, dass das Covid-19 Ermächtigungsgesetz dem
Bundesrat auf Verordnungsstufe Gesetzgebungskompetenz
einräumt, die von der Bundesverfassung zwingend dem
Parlament und durch das Referendum letztendlich auch
dem Stimmbürger zugeordnet ist?

Nein, ein Versehen sind diese Verletzungen der Verfassung
und der überbordenden Machtanmassung nicht. Auch dem
Parlament kann nicht entschuldigend zugestanden werden,
es sei der Sache nicht ganz gewachsen gewesen. Im Gegen-
teil! Der Bundesrat hat sich seine aussergewöhnlichen Kom-
petenzen beim Parlament mit rechtlich bedeutungslosen
Floskeln wie «Der Bundesrat macht von den Befugnissen
nur soweit Gebrauch, als dies zur Bewältigung der Covid-
19-Epidemie notwendig ist» erschlichen. Und das Parla-
ment hat sich durch bedeutende finanzielle Versprechen
bestechen lassen.

Da bleibt es am Stimmbürger zum Rechten, zu Recht und
Ordnung zu schauen, damit Bestechung und Willkür nicht
zum alltäglichen Geschehen im Bundeshaus wird.

Der Souverän ruft unsere Verfassung und die direkte Demokratie zurück!
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Die Unterzeichnenden stimmberechtigten Bürger/innen verlangen eine Volksabstimmung über das Covid-19 Gesetz. Nur Wähler mit Stimmrecht in Bundes-
angelegenheiten in der oben auf der Liste angegebenen Gemeinde können auf demselben Blatt unterzeichnen.
FÜR JEDE GEMEINDE EIN EIGENES BLATT VERWENDEN!

 

Auf dieser Liste dürfen nur Stimmberechtigte unterzeichnen, die in der oben genannten politischen Gemeinde in eidgenössischen Angelegenheiten stimmberechtigt sind. Die Stimmberechtigten müssen ihren Namen 
und Vornamen, ihr Geburtsdatum und ihre Wohnadresse handschriftlich und leserlich auf die Unterschriftenliste schreiben und ihre eigenhändige Unterschrift dazusetzen. Wer bei einer Unterschriftensammlung besticht 
oder sich bestechen lässt oder wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung für ein Referendum fälscht, macht sich strafbar nach Art. 281 beziehungsweise nach Art. 282 des Strafgesetzbuches. Das Referendum 
kommt zustande, wenn es von mindestens 50`000 Stimmberechtigten unterzeichnet wird. Ablauf der Referendumsfrist ist der 14. Januar 2021.  
 

Bis spätestens am 31.12.2020: Referendumsbogen so schnell wie möglich teilweise oder vollständig ausgefüllt an: «Bürger für Bürger» Postfach 70, 8044 Zürich 
  

 
 

 

Kanton: PLZ: Politische Gemeinde: 
Name:
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eigenhändig Blockschrift 
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Tag/Monat/Jahr 
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Die unterzeichnete Amtsperson bescheinigt hiermit, dass obenstehende ____ (Anzahl) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Referendums in eidgenössischen Angelegenheiten stimmberechtigt 
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